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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/06 Verkehrsteuern

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §45 Abs2;

AVG §52 impl;

BAO §167 Abs2;

BAO §177;

KfzStG §2 Abs2;

Beachte

Besprechung in: ÖStZB 1991, 84;

Rechtssatz

Die Annahme, daß bei der beim (hier mehr als 80-Jährigen) AbgPE als Dauerzustand festgestellten höhergradigen

Wirbelsäulendegeneration und chronischen Arthritis am linken Fußgelenk eine vorübergehende Schwankung in der

Intensität der damit verbundenen Schmerzen die durch die eingetretene Körperbehinderung ausgelöste

Notwendigkeit der Benützung eines Kfz zur persönlichen Fortbewegung beeinEussen kann, ist mit dem allgemeinen

menschlichen Erfahrungsgut unvereinbar.

Schlagworte

Beweismittel Sachverständigenbeweis Medizinischer Sachverständiger Gutachten Beweiswürdigung der Behörde

Sachverständiger Arzt freie Beweiswürdigung
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